
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Lvwg 2021/6/30 LVwG-AV-
393/001-2021

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.2021

Rechtssatznummer

1

Entscheidungsdatum

30.06.2021

Norm

KFG 1967 §57a Abs2

KFG 1967 §57a Abs2a

Rechtssatz

Ein zur wiederkehrenden Begutachtung Ermächtigter (Verein oder Gewerbetreibender) ist dann vertrauenswürdig,

wenn ausreichend Anhaltspunkte für die Annahme bestehen, die Kraftfahrbehörde könne sich darauf verlassen, dass

der Verein oder Gewerbetreibende die ihm übertragenen Verwaltungsaufgaben entsprechend dem genannten

Verwaltungszweck ausübt. Die unrichtige Ausstellung positiver Gutachten durch das geeignete Personal erschüttert

die Vertrauenswürdigkeit der ermächtigten Person (hier: GmbH) auch dann, wenn die Unternehmensleitung von den

Vorgängen keine Kenntnis hatte, weil sie ihrer Kontroll- und Aufsichtsp>icht nicht nachgekommen ist (vgl VwGH

2001/11/0061).
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